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(Veröffen tlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 3193/80 DES RATES
vom 8 . Dezember 1980

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1224/80 über den Zollwert der Waren

In Artikel 22 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr.
1224/80 ist vorgesehen , daß der Rat vor dem 1 . Januar
1981 Gemeinschaftsvorschriften über vereinfachte Ver
fahren zur Ermittlung des Zollwerts bestimmter ver
derblicher Waren erläßt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Arti
kel 113 ,

gestützt auf die Beitrittsakte von 1979 ,

auf Vorschlag der Kommission ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit Beschluß 80/271 /EWG (') hat der Rat im Namen
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft das Über
einkommen zur Durchführung des Artikels VII des
Allgemeinen Zoll - und Handelsabkommens sowie das
Protokoll zu diesem Ubereinkommen genehmigt .
Mit dem Inkrafttreten des Übereinkommens am 1 .
Januar 1981 gelten die Bestimmungen dieses Proto
kolls als Teil des Ubereinkommens .

Der Rat hat am 28 . Mai 1980 die Verordnung (EWG)
Nr. 1224/80 (2) verabschiedet, die mit diesem Uberein
kommen im Einklang steht .

Die Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1224/80
müssen mit einigen Bestimmungen des Protokolls in
Einklang gebracht werden , für das die Annahme
urkunde der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
am 25 . Juli 1980 hinterlegt worden ist .

Aufgrund des Beitritts der Republik Griechenland
muß die Stimmenanzahl angepaßt werden , welche die
Mehrheit darstellt, die für die Abstimmung im Aus
schuß im Rahmen des Verfahrens des Artikels 19 Ab
satz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1224/80 erforder
lich ist .

Mit Artikel 22 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr.
1224/80 wurde die Geltungsdauer einiger Verordnun
gen zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr.
803/68 des Rates vom 27 . Juni 1968 über den Zoll
wert der Waren (3 ) bis zum Ende des Jahres 1980 ver
längert .

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 1224/80 wird wie folgt
geändert :

1 . Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b) Ziffer iv) wird ge
strichen .

2 . Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe a) erhält folgende Fas
sung :

„(3) a) Der tatsächlich gezahlte oder zu zahlende
Preis ist die vollständige Zahlung, die der
Käufer an den Verkäufer oder zu dessen
Gunsten für die eingeführten Waren ent
richtet oder zu entrichten hat, und schließt
alle Zahlungen ein , die als Bedingung für
das Kaufgeschäft über die eingeführten
Waren vom Käufer an den Verkäufer oder
vom Käufer an einen Dritten zur Erfüllung
einer Verpflichtung des Verkäufers tatsäch
lich entrichtet werden oder zu entrichten
sind . Die Zahlung muß nicht notwendiger
weise in Form einer Geldübertragung vorge
nommen werden . Sie kann auch durch Kre
ditbriefe oder verkehrsfähige Wertpapiere
erfolgen ; sie kann unmittelbar oder mittel
bar durchgeführt werden ."

3 . Folgender Artikel wird eingefügt :

„Artikel 16a

( 1 ) Abweichend von Artikel 2 Absätze 1 bis 3
kann der Zollwert von üblicherweise im Rahmen

(>) ABl . Nr . L 71 vom 17. 3 . 1980, S. 1 .
( 2 ) ABl . Nr . L 134 vom 31 . 5 . 1980 , S. 1 .
(3 ABl . Nr . L 148 vom 28 . 6 . 1968 , S. 6 .
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von Kommissionsgeschäften eingeführten verderbli
chen Waren auf Antrag des Einführers nach verein
fachten Verfahren , die für die gesamte Gemein
schaft festgelegt sind, ermittelt werden .

(2) Ein Einführer kann für eine nach dem Ver
fahren des Artikels 19 festzulegende Zeit für ein
oder mehrere Erzeugnisse das System der verein
fachten Verfahren wählen . Diese Wahl schließt
nicht das Recht des Einführers aus , eine andere in
dieser Verordnung vorgesehene Methode der Zoll
wertbestimmung in der Reihenfolge des Artikels 2
anzuwenden . Übt er jedoch dieses Recht aus , so gel
ten für ihn für einen Zeitraum und nach den Be
dingungen , die nach dem Verfahren des Artikels
19 zu bestimmen sind , die vereinfachten Verfahren
nicht mehr.

(3) Die Waren , auf die die genannten Verfahren
Anwendung finden , sowie die Regeln und Krite
rien für die Ermittlung des Wertes je Einheit dieser
Waren werden nach dem Verfahren des Artikels 19
bestimmt.

(4) Abweichend von Artikel 22 Absatz 4 kann
die Geltungsdauer der Verordnungen , die aufgrund
der Verordnung (EWG) Nr. 803/68 über den Zoll

wert bestimmter verderblicher Waren erlassen wor
den sind, als Übergangslösung nach dem Verfahren
des Artikels 19 bis zum Inkrafttreten der nach den
Absätzen 2 und 3 des vorliegenden Artikels zu er
lassenden Gemeinschaftsbestimmungen höchstens
bis zum 30 . Juni 1981 verlängert werden ."

4. In Artikel 19 Absatz 2 wird die Zahl „einundvier
zig" durch „fünfundvierzig" ersetzt .

5 . Artikel 22 Absatz 5 erhält folgende Fassung :
„(5) Die Rechts - und Verwaltungsvorschriften
der Mitgliedstaaten , die vereinfachte Verfahren zur
Ermittlung des Zollwerts bestimmter Waren vorse
hen , bleiben bis zum Inkrafttreten der nach Artikel
1 6a Absätze 2 und 3 zu erlassenden Gemeinschafts
bestimmungen , längstens jedoch bis zum 30 . Juni
1981 , anwendbar."

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf
ten in Kraft .

Artikel 1 Ziffern 1 , 2 , 4 und 5 sind jedoch erst ab 1 .
Januar 1981 anwendbar.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 8 . Dezember 1980 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

C. NEY


